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Wirtschaftswachstum 2014 
 

Die Wachstumsrate des BIP lag in den ersten drei Quarta-

len im Jahr 2014 bei 7.7%. Die vorausschauende Wachs-

tumsrate des BIP sollte im Jahr 2014 bei 7.5% liegen, im 

Vorjahr lag sie dagegen noch bei 7.7%. Der Export zieht in 

den ersten drei Quartalen 2014 um 8% an, während sich 

der Import um 7.3% steigert. Wegen der Konjunkturabküh-

lung hat die chinesische Zentralregierung eine Reihe von 

finanzpolitischen Maßnahmen, wie beispielsweise die Erhö-

hung der Staatsausgaben, getroffen, um die Wirtschaft an-

zukurbeln. Im Mai stiegen die Staatsausgaben Chinas um 

fast ein Viertel, auf umgerechnet rund 154 Milliarden Euro. 

Das Geld fließt in das Schienennetz und in den Wohnungs-

bau. 

 

Lockerung der Investitionen im Ausland 
 

Die chinesischen Investitionen im Ausland steigen rapide an. 

Um diese weiter zu erleichtern und zu stimulieren, hat die 

Nationale Entwicklungs- und Reformkommission (NDRC) 

eine sog. „Regelung zur Genehmigung und Registrierung 

der im Ausland investierten Projekten“ hervorgerufen, die 

zum 08.05.2014 in Kraft getreten ist. Mit dieser Regelung 

erlaubt die chinesische Regierung den chinesischen Unter-

nehmen mehr Freiheiten bei Direktinvestition im Ausland. 

Laut dieser Regelung brauchen die privaten Unternehmen 

für Geschäfte mit Volumen von weniger als einer Milliarde 

US Dollar keine Genehmigung von NDRC mehr. Eine Mittei-

lung an den Staat genügt. Investitionen in sensiblen Regio-

nen oder Branchen erfordern sind allerdings unabhängig 

vom Volumen genehmigungsbedürftig. 
 

Das chinesische Wirtschaftsministerium (MOFCOM) hat  am 

06.09.2014 auch eine neue Regelung zum Management der 

Investitionen im Ausland bekannt gegeben, die am 

06.10.2014 in Kraft treten wird. Zum ersten Mal wird eine 

Negativliste erstellt. Auslandsinvestitionen, die dort nicht 

ausdrücklich aufgelistet sind, benötigen daher nun  keine 

Zustimmung der MOFCOM  mehr, unabhängig vom Stand-

ort und der Branche. 

 

Finanzreform 

 

Im Jahr 2014 wird die angestrebte Freigabe der Zinsen 

fortgesetzt. Seit dem 01. März 2014 sind die Obergrenzen 

der Zinsen für kleine Spareinlagen in Fremdwährung  in der 

Shanghai Free Trade Zone freigegeben. Seit dem 27. Juni 

2014 wurde diese Freigabe auf das gesamte Gebiet von 

Shanghai ausgeweitet.  

 

Zur Bekämpfung der anhaltenden wirtschaftlichen Ab-

schwächung hat die Chinesische Zentralbank am 16. J uni 

2014 zum dritten Mal in diesem Jahr die Mindestreserven 

der Geschäftsbanken unter bestimmten Voraussetzungen 

um 0.5% abgesenkt. Das dadurch freigesetzte Kapital wird 

gezielt zur Förderung der KMU und der Agrarindustrie als 

Kredit vergeben. 

 

In Zukunft dürfen die Städte und Provinzen Shanghai, Zhe-

jiang, Guangdong, Shenzhen, Jiangsu, Shandong, Beijing, 

Qingdao, Ningxia und Jiangxi kommunale Anteile direkt 

ausgeben. Zum ersten Mal übernehmen die betreffenden 

Kommunen selbst die Haftung für den Kredit.  

 

Sondergerichte für den gewerblichen Rechtsschutz 

 

In Shanghai, Beijing und  Guangzhou will China  Sonderge-

richte für gewerblichen Rechtsschutz (Intellectual Property 

Courts) einrichten. Dadurch sollen Gerichtsverfahren zum 

gewerblichen Rechtsschutz künftig kompetent und effizient 

durchgeführt werden. 
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Neues DBA zwischen Deutschland und China 

 

Das Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

und zur Verhinderung von Steuerverkürzung zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China 

aus dem Jahr 1985 wurde am 28. März 2014 geändert. 

Unter anderem wurden die folgenden wichtigen Erleichte-

rungen aufgenommen: 

 

 Unter bestimmten Voraussetzungen sinkt die Quellen-

besteuerung auf Gewinnausschüttung auf 5%.  

 Die Quellenbesteuerung auf Lizenzen bleibt grundsätz-

lich weiterhin bei 10%. Ausgenommen ist die Vergütung 

im Zusammenhang mit der Benutzung oder dem Recht 

zur Benutzung bestimmter industrieller, gewerblicher 

oder wissenschaftlicher Ausrüstung mit einem Quel-

lensteuersatz von 6%. 

 Für die Quellenbesteuerung auf Vermögensveräuße-

rungen hat der Ansässigkeitsstaat des Veräußerers das 

alleinige Besteuerungsrecht, wenn keine Sonderrege-

lung einschlägig ist. 

 Einkünfte, die der chinesischen Steuer unterliegen, 

werden grundsätzlich in Deutschland von der Bemes-

sungsgrundlage der deutschen Steuer ausgenommen 

(Freistellungsmethode), wenn keine Sonderregelung 

einschlägig ist (Anrechnungsmethode z. B. für Zinsen 

und Lizenzen). Deutschland behält aber das Recht, 

dass nach diesem Abkommen von der deutschen 

Steuer ausgenommene Einkünfte bei der Festsetzung 

ihres Steuersatzes zu berücksichtigen sind. 

 Im Bereich der Betriebsstättenbesteuerung wechselt 

die derzeitige 6-Monats-Regelung zu einer 183-Tage-

Regelung. Bauausführungen, Montagen oder damit ver-

bundene Aufsichtstätigkeiten begründen nunmehr erst 

nach mehr als 12 Monaten eine Betriebsstätte. 

 
 
Ausländische Unternehmen im Fokus der Behörden 

 

Die chinesische Kartellbehörde überwacht den Wettbewerb 

in China, dabei sind aktuell vor allem die ausländischen 

Automobilhersteller betroffen: ihnen wirft die Kartellbehörde 

vor, in China deutlich höhere Preise zu verlangen als in 

anderen Märkten. Die chinesische Regierung möchte damit 

signalisieren, dass höhere Gewinne in China, im Gegensatz 

zu Europa oder Amerika, ohne nachvollziehbare Begrün-

dung nicht mehr toleriert werden. Als Monopol gilt in China 

ein Unternehmen, das den Markt beherrscht und überhöhte 

Preise festlegen kann. Inzwischen hat ein Audi Joint Ven-

ture einen Verstoß gegen das Antimonopolgesetz einge-

standen. Hersteller wie Audi, Mercedes, BMW oder Jaguar 

Land Rover reagierten und kündigten an, ihre Preise für 

Ersatzteile zu senken. Die EU Handelskammer in Beijing 

kritisierte am 13.08.2014, dass ausländische Investoren in 

China ungerecht behandelt und unverhältnismäßig mit Ver-

fahren überzogen werden. 
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